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Ausführungsbestimmungen
zu der Satzung

der Bergakademie in Clausthal.


vom 14. Mai 1919.



Zu § 5.

Zu den Obliegenheiten des Kurators der Bergakademie gehören:

1) die Berichte und Verfügungen in Rechtsfragen und in Disziplinarangelegenheiten,

2) die Erteilung von Urlaub an den Rektor, soweit dieser sich nicht selbst beurlauben kann (siehe Ausführungsbestimmung zu § 6 der Satzungen unter a) Abs. 2 und 3) und soweit dadurch keine Kosten für die Staatskasse erwachsen, innerhalb des Deutschen Reiches bis zur Dauer von sechs Wochen und nach dem Ausland bis zur Dauer von vier Wochen,

3) die Abnahme der Jahresrechnung der Bergakademiekasse,

4) sonstige, ihm als Kurator zufallende oder noch zuzuweisende Geschäfte.

In Fällen der Abwesenheit oder sonstigen Behinderung des Kurators werden seine Geschäfte – mit Ausnahme derjenigen unter Ziffer 2 im Absatz 1 – von dem Rektor der Bergakademie wahrgenommen.


Zu § 6.

a) Der Rektor ist befugt, den Professoren, Dozenten und Beamten der Bergakademie Urlaub innerhalb des Deutschen Reiches bis zur Dauer von sechs Wochen und nach dem Auslande bis zur Dauer von vier Wochen zu erteilen, soweit dadurch keine Kosten für die Staatskasse erwachsen. Ist dies der Fall oder wird Urlaub für längere Zeit begehrt, so ist die Entscheidung des Ministers einzuholen, und der Antrag zunächst durchlaufend beim Rektor dem Kurator vorzulegen.

Der Rektor ist berechtigt, sich selbst bis zu acht Tagen zu beurlauben. Dienstliche oder sonstige Abwesenheit oder Behinderung in der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte von mehr als fünftägiger Dauer hat er dem Kurator anzuzeigen.

Der Rektor hat während der Ferien keinen amtlichen Urlaub.




Empfohlene Zitierweise:
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